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Der neue Versorgungsausgleich und der korrespondierende Kapitalwert 
 
Ab 1.9.09 wird das neue Versorgungsausgleichsrecht gelten. Das neue Recht stellt eine vollständige 
veränderte Sichtweise auf den Versorgungsausgleich her, indem es statt des Prinzips des bilanzie-
renden Einmalausgleichs das Prinzip des kapitalwertbezogenen Ausgleichs jedes einzelnen Rechts 
einführt. 
 
Für die Anwaltschaft bedeutet dies auf der einen Seite eine erheblich verbesserte Möglichkeit, Ver-
gleiche über die verschiedenen familienrechtlichen Ausgleichssysteme hinweg abzuschließen und 
Zugewinnausgleichsansprüche oder Unterhaltsansprüche mit Versorgungsausgleichswerten zu ver-
rechnen. 
 
Andererseits werden die Verantwortung des Anwaltes und sein Risiko größer. Im bisherigen Versor-
gungsausgleich waren Vergleiche selten und an die Genehmigung des Gerichts geknüpft. Im neuen 
Recht sind sie genehmigungsfrei und unterliegen lediglich der Inhalts-und Ausübungskontrolle. Wer 
also die gemeinsame Immobilie gegen eine Versorgung verrechnet, kann dies tun. Er muss aber um 
die jeweiligen Werte der Verrechnungspositionen wissen. 
 
Bei einer Immobilie und anderen marktfähigen Vermögenspositionen ist das einfach. Man ist stets auf 
der sicheren Seite, wenn man den Marktwert, also der Veräußerungswert einer Immobilie zugrunde 
legt. Auch bei solch eindimensionalen marktfähigen Vermögenswerten, weiß der Praktiker jedoch, 
dass der objektive (Markt-)Wert eines Vermögensgegenstandes vom subjektiven Wert abweicht. Das 
Affektionsinteresse eines Gatten an der gemeinsamen Immobilie überwiegt häufig deren Marktwert 
und kann daher überbewertet in einen Vermögensausgleich eingeführt werden. 
 
Bei einer Versorgung ist die Angelegenheit weit schwieriger. Ist der Versorgungsausgleich zu einem 
Zeitpunkt durchzuführen, in welchem die Ehegatten noch in einem rentenfernen Alter sind, sind fol-
gende wertbestimmende Faktoren zu beachten: 

- Umfang der Versorgung 
o  Altersversorgung und/oder 
o Invaliditätsversorgung und/oder 
o Hinterbliebenenversorgung und/oder 
o Rehabilitationsleistungen. 

- Die Sicherheit der Versorgung ist zu bewerten. Der Wert einer Versorgung hängt naturge-
mäß davon ab, wie sie im Krisenfall geschützt ist, wie insolvenzfest sie ist. 

- Voraussichtliche Lebenserwartung des Versorgungsbeziehers im Zeitpunkt des Versor-
gungsbeginns ist für die Dauer der Versorgungsleistung maßgeblich. 

- Die Zeitspanne bis zum Versorgungsbeginn ist dann wertbestimmend, wenn die Versor-
gungsleistung ganz oder teilweise aus einem Deckungskapital finanziert wird, weil das De-
ckungskapital in der Anwartschaftsphase zwischen Durchführung des Versorgungsausgleichs 
und dem Versorgungsbeginn zinsbringend angelegt werden kann und die Kapitalerträge zur 
Finanzierung der Versorgung genutzt werden können. 

- Das Vorversterbensrisiko des Versorgungsberechtigten ist ebenso zu berücksichtigen. ver-
stirbt dieser bevor er die Rente bezieht, hat der Versorgungsträger jedenfalls keine Altersver-
sorgung zu erbringen. 

- Bei ganz oder teilweise aus einem Deckungskapital finanzierten Versorgungssystemen spielt 
sodann der zu erzielende Kapitalmarktzins eine Rolle, weil in der Anwartschaftsphase einer 
Versorgung das Kapital Zinserträge erwirtschaftet und auch in der Leistungsphase das De-
ckungskapital Zinserträge erwirtschaftet, die zur Rentenleistung der Auszahlung führen. So 
könnte aus einem Deckungskapital von 100.000 € bei einem Rechungszins in der Leistungs-
phase von 4% über 20 Jahre eine monatliche Rente von ca. 600 € gezahlt werden, ohne den 
Rechnungszins jedoch nur in Höhe von 100.000 / 240 = 417 €. 
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I. Ausgangsbasis 
 
Das neue Versorgungsausgleichsrecht bietet als Vergleichswert der Versorgungen den ‚korrespon-
dierenden Kapitalwert‘ der Versorgungen an. Dieser ist nach § 47 VersAusglG der Betrag, der als 
Beitragswert zu zahlen wäre, um für den Ausgleichspflichtigen Gatten eine Versorgung in Höhe des 
von ihm zu leistenden Ausgleichswertes zu begründen. Die Bestimmung des Wertes einer Versorgung 
an der Höhe des Beitrittswertes für den Ausgleichspflichtigen ist systematisch richtig. Der wahre Wert 
einer Versorgung bemisst sich an deren Beitragswert. 
 
Indessen ist dieser Beitrittswert für Vergleichsverhandlungen und Tauschgeschäfte völlig ungeeignet. 
Dies mag folgendes Beispiel deutlich machen:  

M (39) hat eine ehezeitliche Versorgung in der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 1.000 € erworben. F 
(34) hat lediglich ehezeitlich 200 € in der gesetzlichen Rentenversicherung erworben, sie ist seit Jahren nicht mehr 
abhängig beschäftigt und wird – wie bislang auch – ein Einkommen aus freiberuflicher Tätigkeit erzielen. Sie hat eine 
private Altersversorgung aufgebaut, in die sie in wechselnder Höhe Einzahlungen macht. M und F sind zu je ½ Eigen-
tümer einer kleinen Immobilie mit einem Marktwert von ca. 160.000 €. 

Der Beitrittswert einer Versorgung in der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt ca. 225 € pro 1 € 
Altersversorgung (30.084 x 19,9% = 225,40 €). Ein Ausgleichswert von 400 € hätte mithin einen Bei-
trittswert und korrespondierenden Kapitalwert von 90.160 €. Nichts läge also näher, als auf den Ver-
sorgungsausgleich hinsichtlich der Versorgung des M in der gesetzlichen Rentenversicherung zu ver-
zichten und der F die Immobilienhälfte den M zu übertragen, verbunden mit einer weiteren Aus-
gleichszahlung in Höhe von ca. 10.000 €. 
 
Indessen könnte F für 90.160 € in ihrem Alter eine Versorgung bei einer privaten Altersversorgung von 
etwa 1.450 € erkaufen, wenn man einen Rechnungszins für die Anwartschafts- und die Leistungspha-
se von nur 3% zu Grunde legt. Da F und M kinderlos sind und F als Freiberuflerin die  versicherungs-
technischen Voraussetzungen für eine Invaliditätsrente nie erfüllen kann, sind diese zusätzlichen Leis-
tungen der gesetzlichen Rentenversicherung für F uninteressant und wertlos. Ob die höhere Sicher-
heit der gesetzlichen Rente tatsächlich eine um mehr als 360% schlechtere Versorgungsleistung rech-
tfertigt ist zweifelhaft und selbst wenn man die Dynamik, also die Wertsteigerung der gesetzlichen 
Rentenversicherung in der Zukunft mit 1,5% pro Jahr annähme hätte man noch mit einem Rech-
nungszins von 1,5% zu rechnen und erhielte eine Altersversorgung in Höhe von ca. 790 € aus einem 
Kapital von 90.160 €, also fast das Doppelte der Leistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung. 
 
Der Beitrittswert zu einer Versorgung ist der richtige Wert, um den wahren Wert einer Versorgung 
innerhalb des jeweiligen Versorgungssystems zu definieren, er ist jedoch der falsche Wert, wenn  
Versorgungen ‚gehandelt‘, wenn also Vergleiche geschlossen und unterschiedliche Versorgungen aus 
unterschiedlichen Versorgungssystemen mit anderen Vermögenswerten verglichen und ausgeglichen 
werden sollen. 
 
Es fragt sich, ob es eine brauchbare Wertdefinition für diese Fälle gibt. Ein gedanklicher Ansatz dafür 
könnte die Besinnung auf den Zweck des Versorgungsausgleichs liefern. Zweck des Versorgungs-
ausgleichs ist es, dem ausgleichsberechtigten Gatten eine eigenständige, vom ausgleichspflichtigen 
Gatten unabhängige Altersversorgung zu verschaffen, deren Höhe die Hälfte des ehezeitlichen Diffe-
renzwertes ausmachen soll. Nicht die Plünderung der Versorgungswerte des Ausgleichspflichtigen ist 
daher das Ziel des Versorgungsausgleichs, sondern Aufbau einer Versorgung für den Ausgleichsbe-
rechtigten. Man mag vordergründig diese Überlegung für dogmatische Haarspalterei halten. Bei nähe-
rem Hinsehen ist sie das aber nicht.  
 
Wird eine Ehe in einem Zeitpunkt geschieden, in dem die Kinder der Gatten nicht mehr versorgungs-
bedürftig und unterhaltsberechtigt sind, ist eine Hinterbliebenenversorgung unnötiger Luxus. Ist der 
ausgleichsberechtigte Gatte selbständig, nutzt ihm eine Invaliditätsversorgung in einem Versorgungs-
system in der Regel nichts, weil die versicherungstechnischen Voraussetzungen nicht erfüllt werden 
können. In den meisten Fällen reduziert sich mithin das Interesse der ausgleichsberechtigten Gatten 
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ausschließlich auf die Altersversorgung. In der Tat erweisen sich auch die Nebenleistungen einer Ver-
sorgung in der Regel als unbedeutend, weshalb eine einer Versorgung anhängende Hinterbliebenen-
versorgung in der Regel im Versorgungsausgleich ebenso nicht bewertet wird wie Rehabilitationsleis-
tungen. 
 
Reduziert man mithin den Wert einer Versorgung ausschließlich auf die Altersversorgung für den Aus-
gleichsberechtigten, dann ist dies eine funktionelle Reduktion, die dem Charakter des Versorgungs-
ausgleichs gerecht wird. 
 
Fraglich ist, ob man auch die unterschiedliche Dynamik von Versorgungen bei der Bewertung 
egalisieren kann. Die gegenwärtige Finanzkrise macht deutlich, dass auch insoweit alle Prognosen 
Makulatur sind. Hielt man nämlich vor sechs Monaten die Dynamik in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung noch für einen ausgemachten Skandal, der die hoffnungslose Unterlegenheit solidarisch fi-
nanzierter Versorgungssysteme gegenüber privatwirtschaftlich organisierten Versorgungssystemen 
dokumentiert, hat der Zusammenbruch einiger Banken und die milliardenschwere Unterstützung des 
Finanzmarktes durch die öffentliche Hand deutlich gemacht, dass die besseren Renditen der privat-
wirtschaftlich finanzierten Versorgungssystem nur das Ergebnis betrügerischer Finanzakrobaten wa-
ren, die jetzt nach öffentlichen Geldern rufen, um den völligen Absturz der Versorgungen zu verhin-
dern. Ohne die staatlichen Milliardengeschenke und Interventionen wäre nicht nur der Finanzmarkt 
zusammengebrochen sondern auch die Renditen privater Altersversorgung der Lächerlichkeit preis-
gegeben worden. Die gesetzliche Rentenversicherung wird 2009 eine Dynamik von über 2,5% aufwei-
sen. Keine private Versorgung wird diese Rendite erreichen. Auch die Dynamik einer Versorgung ist 
somit kein Kriterium mehr, das zu einer differenzierten Betrachtungsweise nötigen würde. 
 
Das gleiche gilt für die Sicherheit einer Versorgung. Die gesetzliche Rentenversicherung ist so lan-
ge sicher, wie sie politisch gestützt wird. Für die privaten Versorgungen gilt das gleiche. Ihren Zu-
sammenbruch kann eine moderne Gesellschaft nicht tolerieren und toleriert es auch nicht, wie die 
gegenwärtigen Interventionen zeigen. Auch die unterschiedliche Sicherheit von Versorgungen recht-
fertigt somit m.E. keine unterschiedliche Bewertung, wenn es um den Versorgungsaustausch geht. 
 
Diese Überlegungen ermöglichen dann aber, als Vergleichswert einer Versorgung ausschließlich auf 
ihren Altersversorgungscharakter abzustellen. Dies hat allerdings zur Folge, dass auch der Wert einer 
Versorgung aus der gesetzlichen Rentenversicherung und anderen nicht kapitalgedeckten Systemen 
nicht mit ihrem Beitritts- oder Beitragswert zu bemessen wäre, sondern mit dem reinen Altersversor-
gungswert. 
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II. Einzelerläuterung 
 
Geschlecht: Da die Lebenserwartung von Männern und Frauen deutlich unterschiedlich ist, hängt die 
Höhe des Kapitals, das zur Finanzierung einer Rente erforderlich ist unter anderem auch vom Ge-
schlecht der Versorgungsbeziehers ab. Soweit ein Unisex-Tarif gewählt wird, muss eine Versorgungs-
dauer oberhalb der Rente für einen Mann und unterhalb der einer Frau angenommen werden, im 
arithmetischen Mittel. 
 
Alter des Berechtigten: Das Alter des Berechtigten spielt für die Anwartschaftsdauer eine Rolle. Die 
Differenz zwischen Versorgungsbeginn und Alter des Berechtigten ist die Anwartschaftsdauer. Je 
größer diese ist, je jünger der Berechtigte also ist, um so größer ist die Anwartschaftszeit, also die 
Zeitspanne, während derer das Deckungskapital nicht verzehrt wird sondern durch die Kapitalerträge 
anwächst. 
 
Renteneintrittsalter: Das Renteneintrittsalter bestimmt die Versorgungszeit. Derzeit wächst das Ren-
teneintrittsalter bekanntlich bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres an. Je größer das Rentenein-
trittsalter, umso geringer ist die Zeit, in der die Versorgung zu leisten ist, umso geringer ist mithin der 
Kapitalbedarf für eine Versorgung. 
 
Anwartschaftszins: Der Anwartschaftszins ist der Rechnungszins in der Phase, in der noch keine 
Leistungen aus der Versorgung erbracht werden. Der Anwartschaftszins ist der Kapitalmarktzins in 
dieser Phase und bei einer Anlage des Kapitals bis zum Leistungseintritt. Regelmäßig kann man in 
der Anwartschaftsphase mit einem Rechnungszins von 4,5% (dem Rechnungszins der BarwertVO) 
rechnen. Will man ‚vorsichtig‘ agieren, wählt man einen niedrigeren Rechnungszins. Will man einen 
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Inflationsausgleich einrechnen, vermindert man den Rechnungszins einfach um die Höhe der langfris-
tigen Inflationserwartung, also: 4,5% - 2% = 2,5%. 
 
Leistungszins: Der Leistungszins ist der Rechnungszins in der Leistungsphase, also in der Phase, in 
der das Kapital verzehrt wird. Der Leistungszins kann zur Versorgungsbewertung in gleicher Höhe, 
wie der Anwartschaftszins angenommen werden. Wegen der kurzfristigeren Disposition können vor-
sichtige Menschen den Leistungszins um 0,5% – 1% niedriger als den Anwartschaftszins annehmen. 
 
Die Bedeutung von Anwartschafts- und Leistungszins sind enorm. Nimmt man an. Der Versor-
gungsausgleich sei bei einem 60 jährigen Mann und einer 50 jährigen Frau durchzuführen, wäre bei 
einer auszugleichenden Versorgung auf beiden Seiten von je 500 € und einem Anwartschafts- und 
Leistungszinssatz von 0% die Frau ausgleichspflichtig. Ihre längere Lebenserwartung führt – ohne 
Berücksichtigung des Vorversterbensrisikos zu einem Kapitalwert der Versorgung in Höhe von 
121.860 € (20,31 Jahre x 12 x 500 = 121.860) und beim Mann zu einem Kapitalwert von (16,93 x 12 x 
500 =) 101.580 €, also zu einem Saldo zu Gunsten des Mannes. Die Annahme eines einheitlichen 
Rechnungszinses von 2% kehrt das Verhältnis bereits um, der Kapitalwert der Versorgung der Frau 
betrüge 74.159 €, die des Mannes 77.922 €. 
In der Tabelle auf der nachfolgenden Seite kann abgelesen werden, dass bei Annahme eines Rech-
nungszinses von 1,5% die Versorgung eines 10 Jahre älteren Mannes etwa gleich teuer ist, wie die 
einer Frau. Bei Annahme eines Rechnungszinses von 4,5% beträgt der Altersunterschied etwa 3 Jah-
re und damit in etwa der statistischen Altersdifferenz der Ehegatten. 
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ADVOexpert 24 
Korrespondierender Kapitalwert 

Monatlich Rente: Monatliche Rente ist die Höhe der auszugleichenden monatlichen Versorgung, also 
der gegenwärtige Ausgleichswert der Versorgung. 
 
Vorversterbensrisiko bis Renteneintritt: Der ausgleichspflichtige Gatte kann zwischen der Ent-
scheidung über den Versorgungsausgleich und dem Renteneintritt versterben. In diesem Fall nützt 
ihm die Versorgung nichts. Man kann dieses Vorversterbensrisiko durch die so genannte Kohorten-
sterblichkeit berechnen. In den Sterbetafeln ist ausgehend von 100.000 Menschen jeweils angegeben, 
wie viele dieser Menschen im jeweiligen Lebensjahr noch leben. Das Vorversterbensrisiko wird daher 
durch die Division der Anzahl der im Versorgungsbeginn lebenden Menschen durch die Anzahl der 
zum Entscheidungszeitpunkt lebenden Menschen errechnet. Leben im Alter 50 von 100.000 Männern 
noch 95.126, und im Alter 65 noch 83.316, dann ist das Vorversterbensrisiko mit 83.316 / 95.126 = 
0,8758 zu bewerten. 
 
Kapital in Rente: Schließlich kann man zur Kontrolle von Versorgungsauskünften auch ein De-
ckungskapital in eine laufende oder zukünftige Rente umrechnen. Der dabei errechnete Wert wird 
naturgemäß nicht in die Bilanz der Versorgungswerte aufgenommen. Diese wird aus den Kapitalwer-
ten gebildet. Die geringfügigen Abweichungen bei der Berechnung einer Rente in ein Kapital und der 
Umkehrung dieser Berechnung resultieren aus Rundungsdifferenzen und können in der Praxis ver-
nachlässigt werden. 
 

III. Zweck des Programms 
Zum Zwecke der Austarierung eines Vergleichs ist es für die Anwaltschaft unerlässlich, eine Ver-
gleichbarkeit der Versorgungen herzustellen. Dabei ist nach der oben unter I. entwickelten Auffassung 
die Bewertung des Versorgung ausschließlich mit ihrem Altersversorgungswert für den ausgleichs-
berechtigten Gatten maßgeblich. 
 
So lange man nur Versorgungen gegeneinander tauschen und vergleichen will, um der durch das 
Realsplitting verursachten Versorgungsvermehrung zu entgehen, ist es gleichgültig, mit welchem 
Rechnungszins operiert wird, so lange nur der identische Rechnungszins für alle Versorgungen zu 
Grunde gelegt wird. 
 
Ein solcher Binnenvergleich der Versorgungen macht im neuen Versorgungsausgleich durchaus 
Sinn. Haben nämlich beide Gatten Anwartschaften in betrieblichen Altersversorgungen, würde deren 
wechselseitige Realteilung dazu führen, dass für den jeweiligen Ausgleichsberechtigten ½ der ehe-
zeitlichen Anteile an der Versorgung des Ausgleichspflichtigen in dem Versorgungssystem begründet 
würden. Nach § 11 II VersAusglG gelten zwar für das Anrecht der ausgleichsberechtigten Person 
die Regelungen über das Anrecht der ausgleichspflichtigen Person entsprechend, soweit nicht besondere 
Regelungen für den Versorgungsausgleich bestehen. Solche besonderen Regeln gelten jedoch für Anrech-
te der betrieblichen Altersversorgung nach § 12 VersAusglG. Der ausgleichsberechtigte Gatte erhält mit der 
Übertragung des Anrechts die Stellung eines ausgeschiedenen Arbeitnehmers im Sinne des Betriebsren-
tengesetzes. Gilt für das Anrecht des Ausgleichsberechtigten im Leistungsfall die Dynamisierungsverpflich-
tung des Arbeitgebers nach § 16 BetrAVG, so bleibt die Versorgung des Ausgleichsberechtigten in der 
Anwartschaftsphase statisch. Nach § 2 I BetrAVG wird die Höhe der Versorgung in der Anwartschaftsphase 
bei Ausscheiden einer Arbeitnehmers gewissermaßen eingefroren und der weiteren Dynamisierung entzo-
gen. An einem Beispiel soll dies erläutert werden: 

M arbeitet bei der x AG, F bei der y AG. Beide habe ehezeitliche Anwartschaften in Höhe von 1.000 € monatlich in 
den jeweiligen betrieblichen Versorgungssystemen erworben. Führte man den Versorgungsausgleich nach neuem 
Recht durch, würden M und F jeweils beim Betrieb des Gatten eine Versorgung in Höhe von 500 € erhalten, die je-
doch im Anwartschaftsstadium statisch wäre. Da sich die betriebliche Zusage für den aktiven Betriebsangehörigen auf 
lediglich 500 € reduziert, spart der Versorgungsträger die Kosten der Dynamisierung der Versorgung in Höhe von je-
weils 50% ein. 
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Es leuchtet ein, dass eine solche Lösung nicht interessengerecht ist. Es würde sich in diesem Fall 
empfehlen, einen Vergleich zu schließen, wonach diese beiden Versorgungen nicht wechselseitig 
durch Realteilung ausgeglichen werden.  
 
Im obigen Beispiel führt die Bilanzierung der beiderseitigen Versorgungen aus einer betrieblichen 
Anwartschaft nicht zu einer Bilanzdifferenz. Verbleibt eine solche, weil die Gatten – wie meist - Ver-
sorgungsrechte in unterschiedlicher Höhe in der Ehezeit erworben haben, könnte man im Rahmen 
eines Binnenvergleichs der Versorgungen diese lediglich in Höhe der Hälfte des Bilanzüberschusses 
ausgleichen. Durch einen bilanzierenden und saldierenden Ausgleich betrieblicher Versorgungen wird 
mithin für beide Gatten eine vorteilhafte Lösung geschaffen, indem der Dynamisierungsverlust in der 
Anwartschaftsphase beim abgegebenen Recht weitgehend verhindert wird. 
 
Der ausgleichspflichtige Gatte wird sich gegen ein solches Vorgehen sinnvollerweise auch nicht sper-
ren: Können sich die Parteien nicht über die Bewertung der Versorgungen und deren Kapitalwert eini-
gen, kommt es zu der für beide Gatten verlustreichen internen Realteilung. 
 
Fraglich ist dann allein, welcher Rechnungszins zu Grunde zu legen ist. Er müsste zwischen 4,5 und 
1,5% liegen. 4,5% wäre richtig, wenn kein Inflationsausgleich und keine Dynamik berechnet werden 
soll, 1,5% wäre richtig, wenn man eine Inflation von 2% und eine Dynamik von 1% pro Jahr annimmt. 
In dieser Spannbreite wäre die Wahl des Mittels bei 3% ein geeigneter Kompromiss. 
 
Im Ergebnis könnten so die Versorgungen zum Zwecke des internen Versorgungsausgleichs mit die-
sen Werten bilanziert und saldiert werden und ein Ausgleich von betrieblichen Versorgungen gestützt 
auf eine so erstellte Versorgungsausgleichsbilanz im Wege der Vereinbarung zwischen den Parteien 
geschlossen werden. 
 
Was in der Binnenstruktur des Versorgungsausgleichs gelingt, kann auch gelingen, wenn Werte in 
einen Vergleich einbezogen werden sollen, die keine Vermögenswerte sind. Eine Immobilie kann ge-
gen eine Versorgung ‚getauscht‘ werden, wenn der Versorgungswert für den Ausgleichsberechtigten 
richtig bestimmt wird. Auch insoweit kann mit dem kleinen hier zur Verfügung gestellten Programm ein 
Gefühl für die richtige Ausgleichsbewertung erfolgen. 
 
Abschließend muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass jede Bewertung einer Versorgung mit 
erheblichen Unsicherheiten behaftet ist. Der Rechnungszins kann immer nur geschätzt werden. Ob 
diese Schätzung richtig ist, kann man meist erst dann sagen, wenn die Versorgung ausläuft, also der 
Berechtigte verstorben ist. Auf einen Rechnungszins können sich die Parteien daher einigen. 
 
Eine Einigung darauf, die nicht benötigten Nebenleistungen einer Versorgung mit zu bewerten, kann 
nicht spekuliert werden. Der Ausgleichsberechtigte wird sich einem solchen Ansinnen vehement wi-
dersetzen. Der Ausgleichspflichtige kann dies nicht gegen den Willen des Ausgleichsberechtigten 
durchsetzen, da dieser sonst über die interne Realteilung den objektiven Wert des Ausgleichswertes 
der Versorgung für sich erhält, was für den Ausgleichspflichtigen meist ungleich teurer und schmerz-
hafter sein wird. 
 
Es spricht mithin alles dafür, dass die Parteien sich im Versorgungsausgleich weit häufiger als bisher 
verständigen und einvernehmliche Lösungen suchen. Das objektive und subjektive Interesse der Par-
teien wird solche Vergleiche befördern.  


	I. Ausgangsbasis
	II. Einzelerläuterung
	III. Zweck des Programms

